
SCHUTZ VOR GEWALT  
IM SPORT

Wichtige Informationen  
zum Schutzprozess 
für die Hosentasche.
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VORWORT & Positionierung
Als Dachorganisation des 
Kinder- und Jugendsports in 
Südbaden behandeln wir, die 
Badische Sportjugend (bsj) im 
Badischen Sportbund Freiburg 
e. V., überfachliche Themen, 
die in jeder Sportart Bedeu-
tung haben. 

Ein wichtiger Baustein ist da-
bei der Schutz junger Men-
schen vor Gewalt im Sport. Wir 
möchten Vereinsmitglieder er-
mutigen sich klar für einen akti-
ven Schutzprozess innerhalb 
ihrer Strukturen einzusetzen 
und zu positionieren (S. 10).  

Unseren Verbänden und Ver-
einen bieten wir kostenfreie 
Schulungsangebote  (S. 26).  

Wir sehen die Verantwortung 
dafür, den Schutz aller Per-
sonen in den Strukturen des 
Sports bestmöglich sicherzu-
stellen.

Die Badische Sportjugend 
und der Badische Sport-
bund Freiburg e. V. ver-
urteilen jegliche Form 
der Gewalt im Sport aufs 
Schärfste.
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Betroffene können sich in Ver-
dachtsfällen an uns wenden. 
Doch auch unser Fachwissen 
ist begrenzt. Wir übernehmen 
keine Aufklärungsarbeit, son-
dern verweisen an unser ver-
trauensvolles externes Netz-
werk (S. 24/25).

Diese Broschüre verfolgt das 
Ziel, in verständlicher Sprache 
über die wesentlichen Erschei-
nungsformen, Möglichkeiten 
der Prävention und unsere 
Unterstützungsmöglichkeiten 
zu informieren (S. 26/27).      

www.BSJ-FREIBURG.dewww.BSB-FREIBURG.de

Badische Sportjugend im Badischen Sportbund Freiburg e. V.

Wirthstraße 7 | 79110 Freiburg 
+49 761 152 46 37

kinderschutz@bsj-freiburg.de
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WARUM SICH SPORTVEREINE DAMIT BESCHÄFTIGEN SOLLTEN

Sportvereine leisten einen wich-
tigen Beitrag im gesellschaftli-
chen Miteinander und unterstüt-
zen junge Menschen bei ihrer 
individuellen Entwicklung. 

Sie bieten einen Raum für viel-
fältige Kontakte, Freundschaf-
ten und Beziehungen, die oft-
mals ein Leben lang Bestand 
haben.

Aufkommende Fragen, wo 
körperliche Nähe im Sport auf-
hört und individuelle Grenz-
überschreitungen beginnen, 
lassen sich nicht pauschal be-
antworten. 

In vielen Sportarten sind Be-
rührungen (z. B. bei Hilfestel-
lungen) wesentlicher und un-
vermeidbarer Bestandteil des 
Bewegungsablaufs. Sie bieten 
unter Umständen Anlass zu 
übergriffigen Berührungen, die 
scheinbar zufällig geschehen.

Aus diesem Grund sind prä-
ventive Maßnahmen (S. 14) 
wichtig, die eine Handlungssi-
cherheit und klare Haltung im 
Umgang mit jungen Menschen 
vermitteln. Diese dienen nicht 
nur zum Schutz der Minderjäh-
rigen, sondern auch der Ver-
antwortungspersonen.
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Sportvereine müssen ihrer 
Schutzpflicht gegenüber den 
Mitgliedern nachkommen, da-
mit es zu keinen Gewalthand-
lungen innerhalb der eigenen 
Strukturen kommt.

Daher müssen sich Sportver-
eine mit dem mehrstufigen 
Schutzprozess (S. 10) aus-
einandersetzen und sich zu 
einem Schutz- und Kompe-
tenzort entwickeln. 

Schutzort
Strukturen und Abläufe sind so 
gestaltet, dass der Verein nicht 
zum Tatort für (sexualisierte) 
Gewalt wird.

Kompetenzort
Betroffene finden im Verein 
Unterstützung und Hilfe.

Um die wertvolle Arbeit unse-
rer Mitgliedsorganisationen zu 
unterstützen haben wir das 
Banner „Schutzschild im 
und für den Sport“ (S. 18) 
entwickelt.  
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KONSTELLATIONEN

1 2 3 4
1| Gewalt wird durch eine Per-
son, die nicht im Sportverein 
tätig ist, verübt. Übungsleiten-
de werden als Vertrauensper-
sonen gesehen. 

2| Gewalt wird durch eine 
ehren- oder hauptamtliche 
Person im Sportverein verübt. 
Dabei können auch mehrere 
Gewaltformen gleichzeitig an-
gewandt werden.
 

3| Gewaltformen finden auch 
zwischen Minderjährigen statt 
(Peergewalt). 

4| Ein Großteil von (sexuali-
sierter) Gewalt mit dem Ein-
satz von Social Media geht 
von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus. 

Du bist betroffen? 

www.ansprechstelle-safe-sport.de
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Welche Gewaltformen Gibt es?

Bei der Vernachlässigung 
werden die grundlegenden 
körperlichen und psychischen 
Bedürfnisse der jungen Men-
schen nicht erfüllt. 

Unter körperlicher Gewalt 
versteht man einzelne oder 
wiederholte Handlungen, die 
oft eine tatsächliche oder 
potenzielle physische Schädi-
gung bei den Betroffenen her-
vorrufen. 

Psychische Gewalt bezeich-
net Handlungen, welche die 
psychische, mentale oder so-
ziale Gesundheit oder Entwick-
lung beeinträchtigen. 

Sexualisierte Gewalt wird 
als Oberbegriff für verschie-
dene Handlungen verstanden, 
die Machtausübung, Zwang 
oder erzwungene Nähe mit 
dem Mittel der Sexualität zur 
Folge haben.

VERNACHLÄSSIGUNG PSYCHISCHE  
GEWALT

KÖRPERLICHE 
GEWALT

SEXUALISIERTE 
GEWALT
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(SExualisierte) GEWALT - WO FÄNGT DAS AN?

Zur Gewalt zählen körperliche 
und psychische Misshandlun-
gen, körperliche und psychi-
sche Vernachlässigungen sowie  
sexueller Missbrauch. 

Im Sport hat sich eher der Be-
griff der sexualisierten Ge-
walt durchgesetzt. 

Der Begriff der sexualisierten 
Gewalt umfasst dabei auch 
Handlungen, die rechtlich zwar 
nicht bedeutsam sein können. 
Diese müssen im Sport und 
darüber hinaus jedoch eben-
falls Berücksichtigung finden. 

Hierzu zählen beispielsweise 
sexualisierte Übergriffe durch 
Gesten, Witze und Bilder, aber 
auch anzügliche Bemerkun-
gen. 

Erscheinungsformen von sexu-
alisierter Gewalt sind also viel-
schichtig und sollten in jedem 
Falle ernstgenommen werden. 

(Sexualisierte) Gewalt beginnt 
in der Regel nicht mit einem 
eindeutigen Übergriff.
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Bei der Grenzverletzung 
wird unabsichtlich eine sub-
jektive Grenze überschritten. 
Betroffene melden – im besten 
Fall – das Vergehen der aus-
übenden Person. Diese kann 
ihr Verhalten reflektieren, sich 
entschuldigen und durch das 
Bewusstsein eine Verhaltens-
änderung bewirken. 

Werden die Handlungen mit 
Absicht häufiger oder gar 
massiver durchgeführt, spricht 
man von Übergriffen. Diese 
Handlungen sind oftmals noch 
nicht rechtlich bedeutsam. 

Der strafrechtliche Rahmen 
ist im Strafgesetzbuch durch 
den dreizehnten Abschnitt 
„Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung“ geregelt 
(vgl. §§174-184 StGB). 
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DER SCHUTZPROZESS

Die Entwicklung eines vereins-
eigenen Schutzkonzepts ist 
eine zentrale Voraussetzung, 
den Schutz der Mitglieder zu 
gewährleisten. Dieses schafft 
Sicherheit für alle Beteiligten. 
Ein derartiges Konzept besteht 
aus mehreren, miteinander 
verknüpften Bausteinen, die 
als Gesamtkonzept zu verste-
hen sind (S. 15 ff.). 

Hierbei ist zu beachten, dass 
dies nicht von heute auf 
morgen gelingen kann. Ein 
Schutzkonzept zu erarbeiten 
ist in der Regel ein langfris-
tiger und stetiger Prozess.  

Jeder Sportverein sollte sich 
im Rahmen der Analyse fra-
gen, welche spezifischen Risi-
ken und Rahmenbedingungen 
vor Ort bestehen (S. 12), die 
Formen der Gewalt begünsti-
gen können. Es gilt ständig zu 
prüfen, ob die gelebte Präven-
tion ausreichend ist. 

Zur Prävention zählen alle 
Maßnahmen, die helfen, Über-
griffe und Gewaltformen zu 
vermeiden (S. 14). 

Kommt es zu einem Vorfall, 
müssen Maßnahmen der In-
tervention eingeleitet werden.
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Zur Intervention zählen alle 
Maßnahmen, die dabei unter-
stützen, Vorfälle von Gewalt 
zu beenden und Betroffene zu 
schützen. Der Schutz und das 
Wohl sowie die Rechte der Be-
troffenen stehen dabei im Mit-
telpunkt (S. 23). 

Der Aufarbeitungsprozess 
umfasst Konzepte zur Auf-
arbeitung von Fällen (sexuali-
sierter) Gewalt und Falschbe-
schuldigungen.

ANALYSE PRÄVENTION INTERVENTION Aufarbeitung
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ANALYSE

Am Anfang der Erstellung 
eines Schutzkonzeptes steht 
die Analyse. Sie kann zu einer 
Enttabuisierung der Thematik, 
einer Sensibilisierung und Be-
griffsschärfung führen.

Die Risikofaktoren, die dabei 
ermittelt werden, sind viel-
fältig und müssen von jedem 
Sportverein individuell be-
trachtet werden. 

Dabei werden verschiedene 
Ebenen in den Blick genom-
men. Wichtig dabei ist es, bei 
Ämtern zu entpersonalisieren.

Die Vorstellungen und Erfah-
rungen der jungen Menschen 
im Sportverein sind unver-
zichtbar (Partizipation).

Verein | Verband

Ehren- und Hauptamtliche

Kinder- und Jugendliche

Umfeld (bspw. Eltern)

Pädagogisches Konzept
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RISIKOFAKTOREN

Abhängigkeitsverhältnisse 
• Leistungsabhängigkeit 
• Emotionale Abhängigkeit

Hierarchische Machtstrukturen 
• Alters- und Kompetenzgefälle 
• Geschlechterhierarchie 

Körperzentriertheit 
• Körperkontakt 
• Kleidung

Kommunikation und Social Media
• Private Kontaktaufnahme 
• Sprachgebrauch und Ansprache 
• Umgang mit Handys und der Ver-

breitung von Bildmaterial

Sportartspezifische Risikofaktoren 
• Hilfestellung
• Umgang mit Verletzung
• Körperliche Nähe bei Behandlung

Infrastrukturen der Organisation 
• Trainingsort und Räumlichkeit
• Fördertraining 
• Abgeschirmte Situation 
• Umkleide- u. Duschsituation 
• Freizeit mit Übernachtung
• Transport zum Wettkampf
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Prävention

Unter Prävention versteht 
man alle Maßnahmen, die da-
bei helfen, Übergriffe und Ge-
waltformen zu vermeiden.

Wie viele, und insbesondere 
welche Maßnahmen (S. 15 ff.) 
umgesetzt werden, entschei-
det der Sportverein selbst. Ziel 
der Schutzkonzeptentwicklung 
ist es daher nicht, alles auf 
einmal zu erstellen und umzu-
setzen.

Ein Schutzkonzept (S. 16) ist 
eine Zusammenstellung von 
verschiedenen Maßnahmen, 
im Folgenden Präventions-
bausteine genannt. 

Die Erstellung und stetige Ak-
tualisierung dieser benötigt 
allerdings viel Zeit. Wenn es 
einem Sportverein zunächst 
nicht möglich ist ein umfassen-
des Schutzkonzept zu erstel-
len, ist es dennoch hilfreich, 
mit einzelnen Präventionsbau-
steinen zu beginnen bzw. vor-
handene Bausteine zu sichten 
und anzupassen.
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PRÄVENTIONSBAUSTEINE

Positionierung
...ist ein Beschluss für ein Prä-
ventions- und Schutzkonzept, 
welches durch die Vereinsfüh-
rung verabschiedet wurde.

Ehrenkodex
... ist ein „Normpapier“ des 
DOSB, das seit 2012 für alle li-
zenzierten Personen verpflich-
tend ist. Er soll die gemeinsa-
men Werte des Sports stärken.

Vertrauensperson(en)
... sind per Beschluss benann-
te Personen, die als Ansprech- 
bzw. Vertrauenspersonen für 
alle Vereinsmitglieder einste-
hen.

Externe Qualifizierung
... ist eine Schulung der im 
Verein Tätigen, die der Sensi-
bilisierung und Aufklärung die-
nen soll (S. 24). 

Verhaltensregeln
... sind individuell auf den 
Sportverein festgeschriebene 
Formen des Miteinanders – 
insbesondere für den Umgang 
mit jungen Menschen. 

Satzung
... enthält eine Passage, in der 
sich der Sportverein gegen 
jede Form von sexualisierter 
Gewalt ausspricht.
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Schutzhaus

Unter dem Begriff Schutzhaus 
versteht der BSB die bildliche 
Herangehensweise an ein Prä-
ventions- und Schutzkonzept.

Der Weg zum Haus bzw. zur 
Entwicklung der Präventions-
bausteine (S. 15) erfolgt über 
eine Analyse der spezifischen 
Risiken. 

Das Fundament bildet dabei 
die Beteiligung aller Vereins-
mitglieder. Diese müssen um 
das Bestehen der einzelnen 
Bausteine wissen und diese 
verstanden haben. Nur dann 
kann Prävention gelebt wer-
den. 

Welche und wie viele Bau-
steine der Sportverein unter 
seinem Dach verankert ent-
scheidet er selbst. 

Die Entwicklung der individu-
ellen Bausteine benötigt Zeit 
ähnlich wie beim Hausbau. 
Eine Ergänzung (Anbau) oder 
das Entfernen (Abriss) eines 
Bausteins ist jederzeit mög-
lich.

Vorfälle von Gewalt können 
auch mit präventiven Bau-
steinen nicht gänzlich ausge-
schlossen werden.
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SCHUTZSCHILD IM UND FÜR DEN SPORT

Mit dem Banner „Schutzschild 
im und für den Sport“ des Ba-
disches Sportbundes Freiburg 
e. V. und dessen Jugendorga-
nisation soll im organisierten 
Sport in Südbaden Sichtbarkeit  
für den Schutz vor Gewalt ge-
schaffen werden. 

Mitgliedsorganisationen kön-
nen nach Umsetzung der 
fünf Mindestanforderungen 
einen Antrag auf Erteilung des 
„Schutzschild“-Banners stel-
len. Dieser wird sodann für 
zwei Jahre vergeben.

Innerhalb der zwei Jahre müs-
sen die ergänzenden Maß-
nahmen I umgesetzt werden, 
damit das Banner um weitere 
zwei Jahre vergeben wird. 

Gleiches Vorgehen gilt für die 
ergänzenden Maßnahmen II. 

Ziel ist die Entstehung eines 
Schutzschild-Bündnissses aus 
mehreren Sportvereinen und 
-verbänden.
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5 Mindestanforderungen:
• Positionierung
• Ansprechperson(en)
• Ehrenkodex,  

erweitertes Führungszeugnis
• Qualifizierung
• Verhaltensregeln

Ergänzende Maßnahmen 1
• Qualifizierung 
• Satzung oder Ordnung

Ergänzende Maßnahmen 2
• Qualifizierung
• Interventionsleitfaden

Änderungen innerhalb des geplanten 
Prozesses sind vorbehalten.

MEHR INFOS ANTRAG
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INTERVENTIONSPLAN

Ein Handlungs- bzw. Interventionsplan berücksichtigt die fol-
genden Aspekte:

 Vorgehen bei Verdachtsfällen

 Sofortmaßnahmen

 Dokumentation

 Einschaltung von Dritten

 Datenschutz

 Aufarbeitung Verdachtsfall? 
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Niemand wird erwarten kön-
nen, dass die handelnden Per-
sonen in Sportvereinen eine 
fachliche Kompetenz im Um-
gang mit Interventionsfällen 
(S. 23) vorweisen. 

Daher ist es wichtig, bei Ver-
dachtsfällen von (sexualisier-
ter) Gewalt als Verein oder 
Verband so reagieren zu kön-
nen, dass Gefahrensituationen 
möglichst schnell unterbun-
den werden und die Verant-
wortlichen ihrer Schutzpflicht 
nachkommen. Hierbei hilft ein 
vorab entwickelter Interven-
tionsplan.

Wichtig: Für Vertrauensper-
sonen besteht keine Anzeige-
pflicht gegenüber Strafver-
folgungsbehörden wie Polizei 
oder Staatsanwaltschaft, je-
doch eine Handlungsverpflich-
tung zum Schutz gegenüber 
den jungen Menschen. 
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VORFALL? -WAS NUN? 

Sportvereine bzw. (in)direkt 
betroffene Personen müssen 
mit einem (Verdachts-)Fall von 
(sexualisierter) Gewalt nicht 
alleine bleiben. Hilfe kann man 
sich auch schon bei einem un-
guten Bauchgefühl holen.

1. Ruhe bewahren
Planvoll und zügig, aber nicht 
überstürzt handeln.

2. Aktiv zuhören
Aussagen kritisch hinterfra-
gen, jedoch nicht anzweifeln.

3. Neutralität
Versprechen vermeiden, die 
nicht eingehalten werden 

können. Im Nofall müssen 
Entscheidungen gegen den 
Willen, aber niemals über den 
Kopf der Betroffenen hinweg, 
getroffen werden. 

4. Hilfe hinzuziehen
Niemand muss mit dem Ver-
dacht alleine bleiben. Externe 
Hilfe (S. 24/25) kontaktieren. 

5. Dokumentieren
Alle Beobachtungen festhalten 
und zwischen Fakten und Ver-
mutungen trennen.

6. Betroffene schützen
Die Persönlichkeitsrechte auch 
der Beschuldigten wahren.
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INtervention im Sportverein

Unter Intervention versteht 
man alle Maßnahmen, die da-
bei unterstützen, Vorfälle von 
Gewalt zu beenden und Be-
troffene zu schützen. 

Grundsätzlich ist der Umgang 
mit einem Verdacht ein ergeb-
nisoffener Prozess, der hohe 
Anforderungen an die Beteilig-
ten stellt. 

Wird etwas beobachtet, ver-
deutlicht der Austausch mit 
der Ansprechperson durch das  
„Vier-Augen-Prinzip“, dass nie-
mand solche Entscheidungen 
alleine treffen muss. 
 

Festigt sich der Verdacht, so 
ist es ratsam, nach einem fes-
ten Schema vorzugehen.

Anzumerken ist jedoch, dass 
sich jeder Fall anders gestaltet 
und eine individuelle Lösung 
erfordert. Ein Interventions-
plan (S. 20) gibt hilfreiche An-
haltspunkte und ist als Orien-
tierungsrahmen zu verstehen. 

Da weder psychologische Be-
ratung noch Strafverfolgung 
zu den Aufgaben eines Sport-
vereins gehören, ist es not-
wendig, frühzeitig externe 
Hilfe (S. 24) hinzuzuziehen. 
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Intervention - Externe Hilfen

Das Jugendamt bildet eine 
zentrale Anlaufstelle für junge 
Menschen, deren Eltern oder 
Ehrenamtliche der Kinder- und 
Jugendhilfe. Für alle Fragen 
zum Thema Kinderschutz steht 
der Allgemeine Soziale Dienst 
(ASD) zur Verfügung. 

Liegt eine Kindeswohlgefähr-
dung (nach §8a SGB VIII) vor 
und sind die Eltern nicht bereit 
oder nicht in der Lage, an ge-
eigneten Maßnahmen mitzu-
wirken, kann es zu Eingriffen 
in das Sorgerecht kommen. 
Dafür schaltet das Jugendamt 
das Familiengericht ein.

Aufgabe der Strafermittlungs-
behörden (Polizei, Staatsan-
waltschaft) ist es, Straftaten 
aufzudecken und zu verfolgen. 
Wird eine Anzeige bzw. da-
durch ein Strafverfahren ein-
geleitet, kann dieses nur durch 
die Staatsanwaltschaft wieder 
eingestellt werden.

Fachberatungstellen ste-
hen den (in)direkt Betroffenen 
(Betroffene,  Angehörige, Be-
zugspersonen, soziales Umfeld  
und Fachkräfte) anonym und 
kostenfrei zur Verfügung. Ne-
ben der Beratung bieten diese 
auch Präventionsangebote an.
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UNterstützungsangebote VOR ORT

Schulungsangebote

Daher bietet der BSB seinen 
Mitgliedsorganisationen kos-
tenfreie und bedarfsorientierte  
Schulungsangebote vor Ort 
an. 

Die Teilnehmenden werden  an 
die jeweiligen Themen heran-
geführt, sensibilisiert und ge-
schult. 

Dazu zählt u. a. ein Wissen 
über mögliche Erscheinungs-
formen von (sexualisierter) 
Gewalt, Risikofaktoren und 
Interventionsstrategien. 

Rechtliche Grundlagen werden 
für die Vereinstätigkeit praxis-
nah vermittelt. 

Schutzkonzepte gegen SexualiSierte gewalt müSSen genauSo vielfältig 
Sein wie die aktivitäten und angebote SelbSt. eS iSt immer hilfreich, 
wenn vereinSmitglieder und daS umfeld dieS entSprechend einfordern 
und daran mitwirken, orte zu geStalten, an denen der gewalt präventiv 
begegnet wird.

Anfragen per Mail: kinderschutz@bsj-freiburg.de
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Netzwerktreffen

Die Grundidee ist der Aufbau 
und die Weiterentwicklung von 
Präventionsstrukturen in den 
einzelnen Sportvereinen. Die-
ser erfolgt über den Austausch 
zwischen den teilnehmenden 
Vereinsverantwortlichen. 

Diese können sich in regelmä-
ßigen „Netzwerktreffen“ über 
die indivuelle Entwicklung und 
Erfahrungen austauschen, ver-
netzen und gegenseitig wei-
terhelfen.

Über das Landratsamt oder 
die Kommune werden die re-
gionalen Sportvereine kontak-
tiert und jeweils zu den Netz-
werktreffen in dem jeweiligen 
Stadt- oder Landkreis eingela-
den. Die inhaltliche Gestaltung 
übernimmt dabei die Sportju-
gend. 
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Sportstruktur 

Der Landessportverband Ba-
den-Württemberg e. V. vertritt 
die gemeinsamen Interessen 
des Sports gegenüber der Lan-
despolitik.

Neben dem Badischen Sport-
bund Nord in Nordbaden und 
dem Württembergischen Lan-
dessportbund ist der Badische 
Sportbund Freiburg e. V. (BSB) 
die Dachorganisation des 
Sports in Südbaden.

Die Badische Sportjugend 
Freiburg (bsj) ist ein vom 
Land Baden-Württemberg an-
erkannter freier Träger der au-
ßerschulischen Jugendbildung. 
 

Unser Verbandsgebiet (blau) 
erstreckt sich im Wesentlichen 
auf den Regierungsbezirk Frei-
burg. Grundlage sind die Ba-
dischen Landesgrenzen von 
der Verwaltungsreform am 
01.01.1971. 

*Gerundet von 0-26 Jahren. (Stand: Mai 2023)

3.151 
Sportvereine

360.000
Mitglieder*
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NOCH WISSENSHUNGRIG?
Die BSB-Broschüre „Wie soll ich mich ver-
halten?“ vermittelt Vereinsmitarbeiten-
den wichtige Informationen zum Thema 
Aufsichtspflicht im Sport. 



www.bsj-freiburg.de
kinderschutz@bsj-freiburg.de

www.bSB-freiburg.de


